
bleibt.34 Das Erfordernis einer vorangehenden Drohung des
Schusswaffeneinsatzes kann nicht nur entfallen, wenn der
Verteidiger die Waffe für den Angreifer gut sichtbar in der
Hand hält,35 sondern auch wenn der Verteidiger auf das
Überraschungsmoment angewiesen ist,36 um seine Verteidi-
gungschancen nicht zu schmälern.37

Auch ein Schuss auf den Schulter-Brust-Bereich (wo die
lebenswichtigen Organe sich befinden) kann erforderlich
sein, wenn nach den Umständen damit zu rechnen ist, dass
bei einem Fehlgehen eines Schusses auf die Beine ein zweiter
Schuss nicht mehr möglich wäre, weil der Angreifer zwi-
schenzeitlich selbst zum Schuss kommen38 oder dem Vertei-
diger die Waffe entreißen könnte.39 Der Schuss auf die Beine
(zumal eines sich bewegenden Zieles) ist (selbst für einen
geübten Schützen) zumeist mit einem so hohen „Fehlschlags-
risiko“ behaftet, dass er nicht als milderes Mittel zum tödli-
chen Schuss gewählt werden muss.40 Auf das weniger erfolg-
versprechende Verteidigungsmittel braucht der Verteidiger
sich nicht einzulassen.41 Entscheidend ist nicht, wie sich die
Sache vom bequemen Richterstuhl aus im Nachhinein (ex
post) darstellt, sondern die (von Stress und Hektik in der
konkreten „Kampflage“ geprägte) Prognoseentscheidung ex
ante.42 Die durch (fiktive) Darstellung in Film und Fernsehen
vermittelte Vorstellung, man könne trotz akuter eigener Le-
bensgefahr noch einen „wohldosierten“ Gebrauch von der
Waffe machen, entbehrt der Realität.43

Damit bleiben für das Ausscheiden auf der Stufe der Erfor-
derlichkeit praktisch nur die (wenigen) Fälle übrig, in denen

zur Überzeugung des Gerichts (§ 261 StPO) feststeht, dass
eine Drohung oder ein Warnschuss ausgereicht hätte, den
Angreifer (zuverlässig) aufzuhalten, und der Notwehrübende
das auch in der Situation (ex sitatione) und im Vorhinein (ex
ante) erkennen konnte.44 Die Rechtsprechung täte daher gut
daran, auf die – das wirkliche Regel-Ausnahme-Verhältnis
negierende – stereotype Verwendung der Formel zu verzich-
ten.45

34 Vgl. Kühl StrafR AT, 8. Aufl. 2017, § 7 Rn. 104; MüKoStGB/Erb, 3. Aufl. 2017,
§ 32 Rn. 167.

35 Die Androhung kann nämlich auch „konkludent“ erfolgen.
36 S. MüKoStGB/Erb, 3. Aufl. 2017, § 32 Rn. 167 f.; s. auch BGH NJW 2003, 1955,

1957 (in BGHSt 48, 207 = NJW 2003, 1955 insoweit nicht abgedruckt): über-
raschender Einsatz eines Küchenmessers.

37 Was regelmäßig der Fall ist, wenn der Angreifer andernfalls die – kaum je zu
verbergende – Angst und Unsicherheit des Opfers erkennt, MüKoStGB/Erb,
3. Aufl. 2017, § 32 Rn. 168.

38 Darum gelten die Einschränkungen von vornherein eher für unbewaffnete (und
sich nicht auf den Verteidiger zu bewegende) Angreifer.

39 MüKoStGB/Erb, 3. Aufl. 2017, § 32 Rn. 167; zu einem solchen Fall: BGH BeckRS
2004, 00030 (unter Verweis auf den engen Raum).

40 Kühl StrafR AT, 8. Aufl. 2017, § 7 Rn. 104, unter Berufung auf BGH NJW 2001,
3200m. Bespr. Eisele JA 2001, 922; s. auch Satzger/Schluckebier/Widmaier/Rose-
nau, 4. Aufl. 2018, StGB § 32 Rn. 27: Ein Risiko muss auch der bewaffnete Ver-
teidiger nicht eingehen, „was die zitierte Eskalationsskala der Rspr. erheblich relati-
viert“.

41 Wessels/Beulke/Satzger StrafR AT, 49. Aufl. 2019, Rn. 510.
42 Vgl.Wessels/Beulke/Satzger StrafR AT, 49. Aufl. 2019, Rn. 514.
43 Vgl. MüKoStGB/Erb, 3. Aufl. 2017, § 32 Rn. 168.
44 Damit kaum vereinbar Schönke/Schröder/Perron/Eser, StGB, 30. Aufl. 2019, StGB

§ 32 Rn. 37, wonach dem Angegriffenen die Folgen seines (unzulässigen) Waffen-
gebrauchs auch dann zuzurechnen sein sollen, wenn sich nachher herausstellt, dass
der Angreifer seinen Angriff ungeachtet eines Warnschusses fortgesetzt hätte.

45 MüKoStGB/Erb, 3. Aufl. 2017, § 32 Rn. 168.
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& SACHVERHALT

Aufgrund einer Kränkung hat es A auf ihre Kommilitonin C abgesehen. Als sie C in der
Bibliothek sieht, fasst sie den Plan, Cs Laptop vom Tisch fallen zu lassen, indem sie am
Ladekabel zieht. Dabei stellt sich ihr das Problem, dass Cs Ladekabel in einer Mehrfachleiste
steckt und mit anderen Kabeln verworren ist. Deshalb will A zunächst in Ruhe herausfinden,
bei welchem Kabel es sich um das richtige handelt. Sie geht zu Cs Platz, bückt sich unter
einem Vorwand, untersucht das Kabelgewirr, markiert korrekt das Kabel der C mit einem
kleinen Haftnotizzettel und läuft weiter. Die scharfsinnige B, die um die Fehde zwischen A
und C weiß, durchschaut As Vorgehen. Sie geht zum Tisch und steckt die Kabel an den
Stromanschlüssen der Laptops von C und D um. Wenige Augenblicke später – die gesamte
Aktion dauert nur wenige Minuten – kommt A und zieht rasch am markierten Kabel. Ds
Laptop fällt zu Boden. Er trägt erhebliche Dellen davon, läuft aber noch ohne Einschränkun-
gen.

* Der Verfasser ist wiss. Mitarbeiter am Lehrstuhl für Strafrecht und Rechtsphilosophie an der Universität Hamburg (Prof. Dr.
Jochen Bung). Der Fall wurde in modifizierten Fassungen als Hausarbeit zum Strafrecht AT und als Examensübungsklausur an
der Universität Hamburg und der Bucerius Law School gestellt.
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Neben ihrer Tätigkeit an der Universität ist A Mitglied einer aus fünf Personen bestehenden
Bande, die ernstere Straftaten begeht. Die Bande ist streng demokratisch organisiert, was sich
unter anderem darin niederschlägt, dass jede „Aktion“ der Bande die Zustimmung der
absoluten Mehrheit der Mitglieder erfordert. Der neueste Plan besteht darin, den X, den die
Bande im Verdacht hat, Teil eines globalen Kartells zu sein, zu verhören und im Falle der
Auskunftsverweigerung zu töten. Dazu engagiert die Bande mit der Zustimmung von vieren
der Mitglieder (darunter A) die Spezialisten E und F, die X die Geheimnisse entlocken sollen
– und ihn, so er sich weigert, töten sollen.

E und F, die diesen Auftrag als lukrativ angesehen und daher angenommen haben, finden sich
exakt zur von den Auftraggebern bestimmten Zeit bei X ein. F ist von seinen Befragungs-
künsten überzeugt, eine Tötung kommt, wie er in einer Unterhaltung auf dem Weg zu X
erwähnt, für ihn nur im Notfall infrage. Dafür hat er ein Stilett dabei. Die beiden geben sich
als Staubsaugervertreter aus und können bei der vorgeblichen Vorstellung des Gerätes X an
einem Stuhl fixieren. E und F befragen nun X nach allen Regeln der Kunst, wobei sie stets
höflich bleiben und weder drohen noch ausfällig werden. X erweist sich als zäh und schweigt
sich während der bereits zwei Stunden dauernden Befragung über das Kartell beharrlich aus.
Als F kurz den Raum verlässt, um sich für die nächste Befragungsrunde zu sammeln,
beschließt E kurzerhand, dass genug gefragt ist, und schießt dem ihr zugewandten X unver-
mittelt mit Tötungsabsicht in den Kopf. Just in diesem Moment stürmen Polizeibeamte das
Haus. Den Alarm hatte X noch auslösen können, als sich E und F auf sein Drängen hin
geweigert hatten, sein Haus zu verlassen. Die beiden werden festgenommen, X überlebt.

A, die in den Plan eingeweiht ist, hält sich während der gesamten Aktion im Ausland auf.
Einige Stunden vor der vereinbarten Startzeit kommen ihr Zweifel an der Richtigkeit der
Aktion. Sie will E und F von der Durchführung abbringen. Doch haben die beiden ihre
Handys ausgeschaltet. Sie wählt daher die Nummer des Polizeinotrufs und berichtet dem
Beamten im Detail über die anstehende Tat. Die Nachricht wird zwar aufgenommen, geht
aber wegen technischer Probleme verloren.

Aufgabenstellung: Prüfen Sie, inwiefern sich A, B, E und F nach dem StGB strafbar gemacht haben
(§ 221 StGB ist nicht zu prüfen).

& LÖSUNG

Hinweis: Die Klausur, die sich grundsätzlichauf dem Niveau einer Examensklausur bewegt, behandelt
vornehmlich strafrechtliche Zurechnungsprobleme.

Die Lösung ist realitätsnah oftmals im Feststellungsstil gehalten.

TATKOMPLEX LAPTOP

A. STRAFBARKEIT VON A

I. § 303 I StGB bezüglich Ds Laptop

1. Tatbestand

a) Objektiver Tatbestand

Indem A den Laptop von D auf den Boden zog, könnte sie sich nach § 303 I StGB strafbar
gemacht haben. Dazu müsste sie eine fremde bewegliche Sache beschädigt oder zerstört
haben. Bei Ds Laptop handelt es sich um einen körperlichen Gegenstand, also eine Sache, die
auch nicht im Alleineigentum von A steht, ihr insofern fremd ist.

Beschädigt ist eine Sache dann, wenn auf sie eingewirkt wurde, sodass ihre stoffliche Zu-
sammensetzung nicht unerheblich verändert (Substanzverletzung) oder ihre bestimmungs-
gemäße Gebrauchsfähigkeit gemindert wurde (Brauchbarkeitsminderung; BeckOKStGB/
Weidemann, Beck‘scher Online-Kommentar StGB, 44. Ed. 1.11.2019, § 303 Rn. 8). Hier trug
der Laptop lediglich Dellen davon, funktioniert ansonsten aber ohne Einschränkung, sodass
eine Brauchbarkeitsminderung ausscheidet. Allerdings wurde der Laptop durch die Dellen in
seiner Substanz verletzt – eine Substanzverletzung, die auch nicht ohne Aufwand einfach zu
beseitigen sind. Eine Beschädigung liegt daher vor.

Das Verhalten von A müsste auch kausal für die Beschädigung sein. Denkt man ihr Ziehen
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